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Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 15.03.2017 Kenntnisnahme 
Ortschaftsrat Streichen  öffentlich am 17.03.2017 Kenntnisnahme 
Ortschaftsrat Endingen  öffentlich am 20.03.2017 Kenntnisnahme 
Ortschaftsrat Ostdorf  öffentlich am 21.03.2017 Kenntnisnahme 
Ortschaftsrat Weilstetten  öffentlich am 21.03.2017 Kenntnisnahme 
Ortschaftsrat Erzingen  öffentlich am 22.03.2017 Kenntnisnahme 
Ortschaftsrat Zillhausen  öffentlich am 22.03.2017 Kenntnisnahme 
Ortschaftsrat Engstlatt  öffentlich am 23.03.2017 Kenntnisnahme 
Ortschaftsrat Frommern  öffentlich am 23.03.2017 Kenntnisnahme 
Ortschaftsrat Heselwangen  öffentlich am 23.03.2017 Kenntnisnahme 
Gemeinderat  öffentlich am 28.03.2017 Kenntnisnahme 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Einführung eines Straßenkatasters 
Vorstellung der Ergebnisse 
 
 
 
Anlagen 
 
1. Präsentation des Ingenieurbüros Klinger und Partner 
2. Listen mit Straßen der Schadensklasse 4 mit hoher Verkehrsstärke (Zustandskategorie 4a)  
  
 

Die Ergebnisse der Zustandsbewertung und Analyse des städtischen Straßen- 
netzes durch das Ingenieurbüro Klinger und Partner GmbH werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
  



 
 

Sachverhalt:  
 
 
1. Anlass 
 
Aus der bisher geführten Straßenstatistik haben wir als einzige Kenngröße eine Gesamtlänge 
aller Straßen von rund 220 km als letzten Stand gehabt. Es gab keine qualifizierten Angaben 
über daraus resultierende Flächen.  
 
 
2. Vorgehensweise 
 
Zustandserfassungen für die Erhaltungsplanung bedürfen weiterer Daten. Das Ingenieurbüro 
Klinger und Partner wurde deshalb 2014 mit der systematischen Erfassung nach dem sog. Kno-
ten-/Kantenmodell beauftragt. Die Beurteilung vor Ort erfolgte nach dem Verfahren der For-
schungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen (FGSV).  
 
 
3. Ergebnisse 
 
Die Erfassung vor Ort in den Jahren 2014/15 führte zu insgesamt 253 km Straßen mit Gehwe-
gen, selbstständigen Gehwegen und Feldwegen innerhalb Ortslage (Etters). Daraus ergaben 
sich rund 1.973.000 m² befestigter Flächen, die zu unterhalten sind. 
 
Die Beurteilung durch das Büro erfolgte nach dem anerkannten Verfahren der Forschungsge-
sellschaft für Straßen und Verkehrswesen, Arbeitspapier 9K. Danach werden Straßen in insge-
samt 5 Zustands- oder Schadensklassen eingeteilt (siehe Anlage 1 Folie 4). Für uns maßge-
bend sind vor allem die Schadensklassen 5 (sehr schlechter Zustand) und 4 (schlechter Zu-
stand). Bei Schadensklasse 3 (mittelmäßiger Zustand) ist die Entwicklung im Auge zu behalten. 
Für die Zustandsklassen 1 und 2 besteht kein Handlungsbedarf. 
 
Festzuhalten ist, dass in Balingen 11 % aller Straßenflächen der Schadensklasse 4 zuzuordnen 
sind. Die Schadensklasse 5 liegt unter 1 ‰. Unter die Schadensklasse 3 fallen 36 % der Stra-
ßenflächen. Damit ist die Hälfte aller Straßenflächen ohne Schäden. 
 
 
4. Investitionsbedarf 
 
Aus den maßgebenden Schadensklassen ergibt sich folgender Investitionsbedarf: 
 
Schadensklasse 5       rund  320.000,00 € 
Schadensklasse 4       rund        39.000.000,00 € 
 
Mit dem Ingenieurbüro haben wir uns darauf verständigt, dass die Sanierungsnotwendigkeit bei 
der Schadensklasse 4 von der Verkehrsbedeutung abhängig gemacht wird. Die betreffenden 
Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen werden im Weiteren als Zustandskategorie 4a 
bezeichnet und sind in Anlage 1 Folie 13 in roter Farbe dargestellt. Sie bilden im Wesentlichen 
das Hauptverkehrsstraßennetz der Gesamtstadt. Straßen mit niedrigem Verkehrsaufkom-
men werden als Zustandskategorie 4b bezeichnet. 
 
Investitionsbedarf für die Zustandskategorie 4a   rund        10.000.000,00 € 
Investitionsbedarf für die Zustandskategorie 4b   rund        29.000.000,00 € 
 
 
 



 
 

 
Aus fachlicher Sicht sind wir der Auffassung, dass zur Vermeidung von höheren Schäden die 
Zustandskategorie 4a in einem überschaubaren Zeitraum, z. B. innerhalb von 10 Jahren, sa-
niert werden sollte. Dafür wären jährlich 1,0 Mio. Euro zusätzlich zum üblichen Satz für Stra-
ßenunterhalt in Höhe von durchschnittlich 1,1 Mio. Euro erforderlich. Es darf auch nicht aus den 
Augen verloren werden, dass Straßen, die derzeit sich in Schadensklasse 3 befinden, im Laufe 
von Jahren im einen oder anderen Fall sich ebenfalls so verschlechtern, dass sie in die Scha-
densklasse 4 eingestuft werden müssen. 
 
In der Fachwelt wird ein Kennwert von mindestens 1 Euro je m² Straßenfläche als Unterhal-
tungsaufwand pro Jahr angesetzt, also mindestens 1.973.000,00 Euro für Balingen. Dies ent-
spräche in etwa dem jährlich veranschlagten Unterhaltungsaufwand in der Größenordnung von 
durchschnittlich ca. 1,1 Mio. Euro für die Straßenunterhaltung und einem Betrag von 1,0 Mio. 
Euro pro Jahr für größere Maßnahmen.  
 
 
5. Einsatz und Fortführung des Straßenkatasters 
 
Die monetären Ergebnisse der Zustandsbewertung und Analyse ergeben einen sehr groben 
Rahmen. Als Erfahrungswerte wurden angesetzt 
 

 für Zwischenausbaumaßnahmen             110 €/m² 

 für Vollausbaumaßnahmen             175 €/m² 
 
Die daraus abgeleiteten Kosten in der Zustandsbewertung ersetzen nicht die detaillierte Beur-
teilung bei konkreter Planung einer Maßnahme. Denn nach der Systematik der FGSV-Richt-
linien wird eine Straße in viele unterschiedliche Zustandsabschnitte eingestuft. Eine differenzier-
te Bauweise ist schon bei reinen Straßenerneuerungsarbeiten sehr schwierig durchzuführen. 
Sie ist eigentlich nur zu verwirklichen, wenn tatsächlich ein größerer Abschnitt ohne Sanie-
rungsbedarf in einer ansonsten in Schadensklasse 4 eingestuften Straße vorhanden ist. 
 
Sofern noch Leitungserneuerungen und sonstige Randbedingungen hinzukommen, wird eine 
abschnittsweise Sanierung oder ein Zwischenausbau oftmals in einem Vollausbau enden. An-
dererseits sind bei den erforderlichen Tiefbauarbeiten für Kanäle, Wasserleitungen, Gasleitun-
gen usw. die jeweiligen Leitungsträger an den Erneuerungen entsprechend der Grabenbreiten 
beteiligt. Die zutreffende Kostenermittlung ist somit aufwändig und erst leistbar, wenn die Ver-
wirklichung einer Sanierungsmaßnahme konkret wird. 
 
Mit der Einführung des Straßenkatasters hat die Stadt Balingen nicht nur ein Instrument für eine 
mittelfristige Sanierungsplanung. Es eröffnet auch die Möglichkeit, durchgeführte Sanierungen 
in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit zu dokumentieren und für spätere Generationen nutzbar 
zu machen. Es ist deshalb vorgesehen, die ausgeführten Erneuerungs- und Sanierungsmaß-
nahmen detailliert und abschnittsweise entsprechend den tatsächlich vorgefundenen Verhält-
nissen und den daraus resultierenden neuen Bauweisen festzuhalten.  
 
Böse Überraschungen in Bezug auf Mehrkosten durch Unkenntnis der tatsächlich vorhandenen 
Verhältnisse können dann für die Zukunft ausgeschlossen werden. Alle bestehenden Straßen, 
von denen keine Kenntnisse über die Bauweise und den Ausbaustandard vorliegen, werden 
immer wieder zu Mehrkosten führen.  
 
 
 
Eduard Köhler  
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